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Übersicht der zu meldepflichtigen Ereignisse und Unfälle 
Zugangsberechtigte sind verpflichtet, folgende Ereignisse und Unfälle zu melden. 

Ereignis Beschreibung Meldestelle 

Sofort meldepflichtige Unfälle und Ereignisse 

Kollision Aufprall auf Gegenstände oder andere 
Fahrzeuge Notfallmeldestelle 

Entgleisung  Notfallmeldestelle 

Personenunfall Wenn eine Person verletzt oder 
getötet wurde Notfallmeldestelle 

Fahrzeugbrand  Notfallmeldestelle 

Auffahren einer Weiche  Notfallmeldestelle 

Austritt von Gefahrstoffen Aus Betriebsstofftanks oder 
Transportgefäßen Notfallmeldestelle 

Fälle von besonderem 
öffentlichen Interesse TV, Radio oder Presse am Ereignisort Notfallmeldestelle 

Meldepflichtige Ereignisse und Feststellungen  

Einschränkungen des 
Lichtraumprofils 

Durch gelagerte Gegenstände oder 
Aufwuchs Entstörung 

Sonstige Schäden an den 
Anlagen und Einrichtungen  Entstörung 

Unberechtigte Einfahrt in die 
Serviceeinrichtung  Zugang und Disposition 

Unberechtigte Nutzung eines 
Gleises  Zugang und Disposition 
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